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hindeutet, daß die belangte Behörde bei Anwendung dieser Bestim-
mungen willkürlich vorgegangen ist.

VI. Da, wie ausgeführt, die Beschwerdeführerin in keinem ver-
fassungsgesetzlich gewährleisteten Recht verletzt worden ist, war die
Beschwerde abzuweisen.

5409
Steiermärkisches Landesstraßenverwaltungsgesetz 1964, LGBI.
Nr. 154; keine· verfassungsrechtlichen Bedenken gegen § 49
und § 50; denkmögliche Anwendung dieser Bestimmungen. Die
in den §§ 49 und 50 geregelte Enteignung für Zwecke einer Ge-
meindestraße ist nicht im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde
vorzunehmen. Gemeindeordnung Graz 1958; keine verfassungs-
rechtlichen Bedenken gegen § 37 Abs. 1 bis 3 in der Fassung der
Gemeindeordnungsnovelle Graz 1965, LGBI. Nr. 170, im Hinblick
auf die B-VG.-Novelle 1962, BGBI. Nr. 205; zum Inhalt des § 84.
Die Abs. 1 bis 3 des Art. 118 B-VG. enthalten Grundsätze, die gemäß
Art. 115 Abs. 2 erster Satz B-VG. der Ausführung bedürfen.
Der Landesgesetzgeber umschreibt gemäß Art. 115 Abs. 2 erster
Satz B-VG. als Gemeinderechtsgesetzgeber abstrakt den eigenen
Wirkungsbereich, auch soweit es sich um Angelegenheiten der
Bundesvollziehung handelt. Zum Inhalt des Begriffes "derartige
Angelegenheiten" in Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG.; der Gesetz-
geber selbst hat die Grenze des eigenen Wirkungsbereiches zu
ziehen; die Vollziehung ist an die vom Gesetzgeber gemäß Art. 115
Abs. 2 zweiter Satz B-VG. (Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG.)
getroffene Feststellung gebunden; ist eine im Gesetz geregelte
Materie nicht gemäß Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. bezeichnet,
so liegt darin die Feststellung, daß der Inhalt der betreffenden
Regelung nicht unter die Generalklausel (Art. 118 Abs. 2 erster
Satz B-VG.) fällt. Unter "Angelegenheit" im Sinne des Art. 118
Abs. 2 zweiter Satz B-VG. ist ein konkreter Gesetzesinhalt zu
verstehen, während der Begriff "Angelegenheit" im Sinne des
Art. 118 Abs. 2 erster Satz B-VG. mit keinem bestimmten Gesetz
in Verbindung steht. Zum Inhalt der Übergangsregelung des § 5
Abs. 3 B-VG.-Nov. 1962. Zum Inhalt des Begriffes "Gemeinde"
im Art. 118 Abs. 2 und 3 B-VG. Keine Verletzung des Rechtes auf
das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter oder des Eigentums-

rechtes
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Die Beschwerde wird abgewiesen und dem Verwaltungsgerichtshof ab-
getreten.
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Entscheidungsgründe :

A. Der Bürgermeister der E'tadt Graz hat mit Bescheid vom
19. November 1965 in Handhabung der einschlägigen Bebtimmungen
des Landersstraßenverwaltungsgesetzes - LStVG. 1964 - Anlage
zur Wiederverlautbarungskundmachung der Landesregierung, LGBI.
f. Steiermark Nr. 154/1964, einen Teil im Ausmaß von 11 m2 des an
der Ä.gasse in Graz gelegenen GrundBtückes der Beschwerdeführer
zum Zwecke der Straßenverbreiterung enteignet und die Höhe der
Entschädigung bestimmt.

Der dagegen erhobenen Berufung hat die Steiermärkische LandEs-
regierung mit Bescheid vom 20. Jänner 1966 unter Heranziehung des
§ 66 Abs. 4 AVG. 1950 und der §§ 48-50 LStVG. 1964 keine Folge
gegeben. Dieser Bescheid ist Gegenstand der Beschwerde.

B. Während des Berufungsverfahrens - nämlich mit 31. Dezember
1965 - ist die Gemeindeordnungsnovelle Graz 1965, LGBI. Nr.170/
1965 (in den nachstehenden Ausführungen kurz bezeichnet:
GONovGr.), in Kraft getreten. Nach § 84 der Gemeindeordnung
Graz 1958 (in den nachstehenden Ausführungen kurz bezeichnet:
GOGr.), der durch die Novelle neu gefaßt worden ist, obliegt in den
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches dem Gemeinderat die
Entscheidung über Berufungen gegen Bescheide nachgeordneter
Organe der Stadt; gegen Bescheide des Gemeinderates findet eine Vor-
stellung (Art. 119 a Abs. 5 B-VG.) nicht statt. Landesgesetzlichen
Regelungen, die dieser Vorschrift widersprechen, ist mit Ablauf des
31. Dezember 1965 derogiert worden.

Es erhebt sich daher die Frage, ob die hier in Rede stehende Ent-
eignung zum Zwecke der Verbreiterung der Ä.gasse - die Gasse ist
eine Gemeindestraße, auf die offenbar § 49 Abs. 1 LStVG. 1964 zu-
trifft - in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde fällt, der im
Hinblick auf die B-VG.-Novelle 1962, BGBI. Nr. 205/1962, durch die
zitierte GONovGr. neu umschrieben worden ist. Zutreffendenfalls
ist, wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, der Bestim-
mung des § 50 LStVG. 1964, gemäß der über Notwendigkeit, Gegen-
stand und Umfang der Enteignung für Zwecke der Gemeindestraßen,
auf die § 49 Abs. lIeg,. cit. zutrifft, in erster Instanz die Bezirksverwal-
tungsbehörde und in zweiter Instanz die Landesregierung zu ent-
scheiden hat, durch die Regelung des § 84 GOGr. in der Fassung der
GONovGr. derogiert worden. Die Frage ist im Hinblick auf das ver-
fassungsgesetzlich gewährleistete Recht der Beschwerdeführer auf ein
Verfahren vor dem gesetzlichen Richter von Bedeutung. Hierüber
hat der Verfassungsgerichtshof erwogen:
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1. 1. Der eigene Wirkungsbereich der Stadt Graz ist in § 37Abs. 1
bis 3 GOGr. in der Fassung der GONovGr. abstrakt umschrieben wor-
den. Gegen diese Abs. 1-3 bestehen keine Bedenken im Hinblick
auf die B-VG.-Nov. 1962.

Die Abs. 1-3 des Art. 118 B-VG. enthalten nämlich Grundsätze,
die gemäß Art. 115 Abs. 2 erster Satz B-VG. der Ausführung bedürfen.
Der Landesgesetzgeber durfte gemäß Art. 115 Abs. 2 erster Satz B-VG.
als Gemeinderechtsgesetzgeber § 37 Abs. 1-3 GOGr. erlassen, auch
soweit es sich um Angelegenheiten der Bundesvollziehung handelt.

Daß das Gemeinderecht den eigenen Wirkungsbereich mit abstrakt
formulierten Tatbeständen umschreiben muß und diese Umschreibung
nicht auch dadurch vornehmen kann, daß es den Inhalt bestimmter
gesetzlicher Regelungen als zum eigenen Wirkungsbereich gehörend
bezeichnet, ergibt sich auS der Gegenüberstellung der Vorschriften
in Art. 115 Abs. 2 erster Satz, Art. 118 Abs. 2 erster Satz, zusammen
mit Art. 118 Abs. 3 B-VG. und § 5 Abs. 1 B-VG.-Nov. 1962 einerseits
mit den Vorschriften in Art. 115 Abs. 2 zweiter Satz und Art. 118
Abs. 2 zweiter Satz B-VG. sowie § 5 Abs. 3 B-VG.-Nov. 1962ander:;,eits.
Es steht dem Land als Gemeinderechtsgesetzgeber z. B. nicht zu, den
Inhalt einer konkreten bundesgesetzlichen Regelung - etwa den
Inhalt bestimmter Stellen eines Gesundheitspolizeigesetzes - als in
den eigenen Wirkungsbereich fallend zu bezeichnen. Dies könnte
zuständigerweise nur der in Art. 115 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. be-
zeichnete Bundesgesetzgeber tun.

2. a) Unter "derartige Angelegenheiten" in Art. 118 Abs. 2 zweiter
Satz B-VG. ist dagegen - wie sich aus dem Wortlaut ergibt - nur
jener Inhalt konkreter gebetzlicher Regelungen zu verstehen, der unter
die Bestimmung des Art. 118 Abs. 2 erster Satz B-VG. fällt.

b) Der Inhalt eines jeden Bundes- und Landesgesetzes muß gemäß
der Vorschrift des Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. von der Bundes-
bzw. Landesgesetzgebung (Art. 115 Abs. 2 zweiter Satz B-VG.) so weit
als zum eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde gehörend bezeichnet
werden, als die Vorschrift des § 37 Abs. 1 GOGr. (Art. 118 Abs. 2
erster Satz B-VG.\ zurifft. Unterbleibt diese Bezeichnung, so ist die
konkrete gesetzliche Regelung nicht im eigenen Wirkungsbereich zu
vollziehen; das Gesetz ist allerdings insoweit verfassungswidrig.
Der Auftrag des Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. ist nämlich an den
Bundes- und den Landesgesetzgeber (Art. 115 Abs. 2 zweiter Satz
B-VG.) gerichtet. Dies ergibt sich insbesondere aus dem Wortlaut
des Art. 118 Ab.,. 2 zweiter Satz B-VG., der dahingehend zu verstehen
ist, daß jene Gesetzgebung, die "derartige Angelegenheiten" regelt,
diese als solche des eigenen Wirkungsbereiches zu bezeichnen hat;
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die Zusammenschau von Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. mit § 5
Abs. 3 B-VG.-Nov. 1962 bestätigt die'3es Ergebnis.

Die Gesetzgebung gemäß Art. 115 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. kann
den Auftrag des Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. nicht etwa dadurch
erfüllen, daß sie bloß anordnet, der Gesetzesinhalt gehöre so weit zum
eigenen Wirkungsbereich, als er von der Generalklausel erfaßt werde.
Der Gesetzgeber hat vielmehr festzustellen, ob und inwieweit auf den
Gesetzesinhalt die Generalklausel zutrifft, und je nach dem Ergebnis
den Inhalt der Regelung als zum eigenen Wirkungsbereich gehörend
zu bezeichnen oder nicht. Der Gesetzgeber selbst hat also die Grenze
zu ziehen, er darf die Subsumption der Gesetzesmaterie unter die
Generalklausel und damit die Grenzziehung nicht der Vollziehung
überlassen. Dies ergibt sich aus den vorstehenden Ausführungen in
Verbindung mit dem Wort "bezeichnen" in Art. 118 Abs. 2 zweiter
Satz B-VG.

Die Vollziehung ist an die vom Gesetzgeber gemäß Art. 115 Abs. 2
zweiter Satz B-VG. (Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG.) getroffene
Feststellung - da eine Ausnahme von der Vorschrift des Art. 118
Abs. 1 B-VG. nicht vorgesehen ist - gebunden. Sie kann also nicht
etwa feststellen, daß ein von der Gesetzgebung als zum eigenen Wir-
kungsbereich gehörend bezeichneter Gesetzesinhalt kein solcher ist.

Ist eine im Gesetz geregelte Materie nicht gemäß Art. 118 Abs. 2
zweiter Satz B-VG. bezeichnet, so liegt darin die Feststellung, daß der
Inhalt der betreffenden Regelung nicht unter die Vorschrift des § 37
Abs. 1 GOGr. (Art. 118 Abs. 2 erster Satz B-VG.) fällt. Auch an diese
Feststellung ist die Vollziehung gebunden. Die Bundesverfassung
enthält nämlich keine Vorschrift, die es erlauben würde, der Bestim-
mung des Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. einen Inhalt beizumessen,
gemäß dem die Vollziehung nur an die positive Feststellung gebunden
wäre, die in der Bezeichnung des G6setzesinhaltes als zum eigenen
Wirkungsbereich gehörend ihren Ausdruck findet, nicht aber an die
negative Feststellung, die im Unterbleiben dieser Bezeichnung ihren
Ausdruck findet. Es muß angenommen werden, daß ein derartiger
Verfassungsinhalt besonders umschrieben worden wäre. Weil es an
einer solchen Regelung in der VerfasEsungmangelt, ist die Annahme
unvorstellbar, es liege in der Vor::.chrift des Art. 118 Abs. 2 zweiter
Satz B-VG. lediglich eine Regelung des positiven Ergebnisses der
Prüfung, ob die Generalklausel zutrifft, die untrennbar damit ver-
bundene negative Möglichkeit sei aber von der Vorschrift nicht
erfaßt. Dazu kommt, daß die Übergangsregelung des § 5 Abs. 3
B-VG.-Nov. 1962 nicht erforderlich wäre, würde das Schweigen des Ge-
Esetzgebersdie Vollziehung nicht im oben umschriebenen Sinn binden
(vgI. die die Übergangsregelung betreffenden Ausführungen in der
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folgenden Z. 4). Durch die Regelung des § 5 Abs. 3 B-VG.-Nov. 1962
wird auch deutlich, daß der Zweck der Vorschrift des Art. 118 Abf'l.2
zweiter Satz B-VG. u. a. darin liegt, zu einer - wenn auch in vielen
Gesetzen verstreuten - taxativen Bezeichnung der konkreten gesetz-
lichen Regelungen zu kommen, die im eigenen Wirkungsbereich der
Gemeinde zu vollziehen sind. Auch die Bedachtnahme auf diesen
Zweck der Vorschrift des Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. führt
zum oben umschriebenen Ergebnis ihrer Auslegung.

Unter "Angelegenheit" im Sinne des Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz
B-VG. ist also ein konkreter Gesetzesinhalt zu verstehen, während der
Begriff "Angelegenheit" im Sinne des Art. 118 Abs. 2 erster Satz
B-VG. mit keinem bestimmten Gesetz in Verbindung steht.

Adressat der durch den Gemeinderechts-Gesetzgeber (Art. ,115
Abs. 2 erster Satz B-VG.) geschaffenen Norm des § 37 Abs. 1 GOGr.
ist also ausschließlich der Gesetzgeber gemäß Art. 115 Abs. 2 zweiter
Satz B-VG. (Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG.) nicht auch die Voll-
ziehung. Die Vollziehung hat ausschließlich die gemäß Art. 115 Abs. 2
zweiter Satz B-VG. (Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG.) erlassenen
Gesetze anzuwenden. Soweit der Inhalt solcher Gesetze nicht gemäß
Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. bezeichnet ist, darf er nicht im
eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde vollzogen werden; dies auch
dann nicht, wenn die Bezeichnung verfassungswidrigerweise unter-
blieben ist.

3. Die vorstehenden Ausführungen unter Z. 2 gelten sinngemäß
gleich hinsichtlich der in § 37 Abs. 2 GOGr. (Art. 118 Abs. 3 B-VG.)
abstrakt umschriebenen Tatbestände. Unterbleibt verfassungswid.
rigerweise die Bezeichnung eines von einem Begriffe des § 37 Abs. 2
GOGr. erfaßten Inhaltes eines bestimmten Gesetzes als zum eigenen
Wirkungsbereich gehörend, so darf die betreffende Gesetzesstelle nicht
im eigenen Wirkungsbereich vollzogen werden.

Die Abs. 1 und 2 des § 37 GOGr. sind nämlich ihrem Inhalte nach
ebenso eine Einheit wie die Abs. 2 und 3 des Art. 118 B-VG. Dies
ergibt sich aus dem Wort "insbebondere" im Einleitungssatz des
§ 37 Abs. 2 GOGr. und im Einleitungssatz des Art. 118 Abs. 3 B-VG.
Durch dieses Wort "insbesondere" wird § 37 Abs. 2 GOGr. bzw. Art. 118
Abs. 3 B-VG. unmittelbar mit der Generalklausel des § 37 Abs. 1
GOGr. bzw. des Art. 118 Abs. 2 erster Satz B-VG. verbunden und es
wird damit zum Ausdruck gebracht, daß auf die in § 37 Abs. 2 GOGr.
bzw. Art. 118 Abs. 3 B-VG. demonstrativ aufgezählten abstrakten
Materien die Generalklausel jedenfalls und unwiderleglich zutrifft.
Daraus ergibt sich wiederum, daß die Vorschrift des Art. 118 Abs. 2
zweiter Satz B-VG. auch hinsichtlich jener konkreten gesetzlichen
Regelungen gilt, die von einem der erwähnten demonstrativ aufge-
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zählten abstrakten Tatbestände erfaßt werden. Dafür, daß die An-
ordnung des Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. auch die im § 37 Abs. 2
GOGr. (Art. 118 Abs. 3 B-VG.) abstrakt genannten Materien betrifft,
spricht auch der Umstand, daß es - wie oben bereits ausgeführt -
u. a. Ziel jener Anordnung ist, zu einer taxativen Bezeichnung der
konkreten Gesetze zu kommen, deren Inhalt im eigenen Wirkungs-
bereich zu vollziehen ist; um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es auch der
Subsumption der konkreten Gesetzesmaterien unter die abstrakten
Tatbestände des § 37 Abs. 2 GOGr. (Art. 118 Abs. 3 B-VG.) durch
die Gesetzgebung gemäß Art. 115 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. ent-
sprechend dem Auftrag des Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG.

4. Die vorstehenden Ausführungen unter Z. 2 und 3 erfahren je-
doch durch die Übergangsregelung des § 5 Abs. 3 B-VG.-Nov. 1962 eine
Einschränkung. Aus dieser Übergangsregelung ergibt sich nämlich:

a) Die Vorschrift des Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B-VG. gilt derzeit
nur in Ansehung von Gesetzen, die mit 31. Dezember 1965 oder später
in Kraft gesetzt wurden bzw. werden. Erst mit dem genannten Tag
sind nämlich die früheren Vorschriften über den selbständigen Wir-
kungskreis der Gemeinden im Sinne des Art. V Reichsgemeindegesetz
außer Kraft getreten und die den eigenen Wirkungsbereich abstrakt
umschreibenden Normen des auf Grund der Vorschriften des Art. 118
Abs. 2 erster Satz und Abs. 3 B-VG. erlassenen Gemeinderechts
(Art. 115 Abs. 2 erster Satz B-VG.) in Kraft getreten.

b) Gesetzliche Regelungen, die früher als mit 31. Dezember 1965
in Kraft gesetzt worden sind (im folgenden kurz bezeichnet: Altbe-
standgesetze), brauchen derzeit noch nicht dem Art. 118 Abs. 2
zweiter Satz B-VG. entsprechend bezeichnet zu sein; sie können wegen
dieses Mangels derzeit nicht gemäß Art. 140 B-VG. als verfassungs-
widrig aufgehoben werden.

Mit einem anderen Mangel in bezug auf Art. 118 Abs. 2 und 3
B-VG. kann ein Altbestandgesetz nicht behaftet sein.

In solchen Gesetzen etwa enthaltene Vorschriften, durch die der
Gesetzesinhalt dem selbständigen Wirkungskreis der Gemeinde im
Sinne des Reichsgemeindegesetzes zugewiesen wurde, sind nämlich
mit 31. Dezember 1965 jedenfalls unanwendbar geworden, weil es seit
damals einen derartigen selbständigen Wirkungskreis nicht mehr gibt
und keiner Bestimmung der Bundesverfassung, insbesondere
keiner Bestimmung der B-VG.-Nov. 1962 ein Inhalt beigemessen werden
kann, gemäß dem solche Vorschriften als dahingehend geändert anzu-
sehen sind, daß an die Stelle des früheren selbständigen Wirkungs-
kreises der jetzige eigene Wirkungsbereich tritt. Daß es den selbstän-
digen Wirkungskreis im Sinne des Reichsgemeindegesetzes seit dem
31. Dezember 1965 nicht mehr gibt, wird vor allem durch § 5 Abs. 2
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B·VG.·Nov.1962 bestimmt. Danach traten nämlich die der B-VG.·Nov.
1962 widersprechenden Landesgesetze über die Organisation der Ge·
meindeverwaltung am genannten Tage außer Kraft.

Daraus ergibt sich, daß für die Altbestandgesetze die Vorschrift
des Art. 118 Abs. 2 zweiter Satz B· YG. bis zur spätestens am 31. De-
zember 1968 zu erlassenden Neuregelung als nicht vorhanden anzu-
sehen ist. Daraus ergibt sich wiederum, daß die Frage, ob eine be-
stimmte Altbestandgesetzesregelung einen in den eigenen Wirkungs-
bfreich fallenden Inhalt hat, von der Yollziehung unmittelbar an
Hand der den Bestimmungen des Art. 118 Abs. 2 erster Satz und
Abs. 3 B-YG. entsprechenden Regelungen der für das betreffende Land
geltenden Gemeinderechtsgesetze (Art. 115 Abs. 2 erster Satz B·VG.)
festzustellen ist. Hinsichtlich der Altbestandgesetze sind diese Rege-
lungen der betreffenden Gemeinderechtsgesetze also unmittelbar an die
Vollziehung gerichtet. Die Vorschriften der Altbestandgesetze sind -
mit anderen Worten ausgedrückt - so weit im eigenen Wirkungs-
bereiche zu vollziehen, als ihr Inhalt unter die den Bestimmungen des
Art. 118 Abs. 2 erster Satz und Abs. 3 B-YG. entsprechenden Rege.
lungen der für das betreffende Land geltenden Gemeinderechtsgesetze
(Art. 115 Abs. 2 erster Satz B-YG.) fällt.

Zweckmäßigerweise wird hinzugefügt, daß die in den Altbestand-
gesetzen eingebauten Zuständigkeits. und Instanzenzugvorschriften
für die Lösung der Frage, ob die im Gesetz geregelte Materie eine solche
des eigenen Wirkungsbereiches ist oder nicht, nichts beitragen können.
Seit Jahresende 1965 bestimmt nämlich der Umstand, daß die Vor-
schrift im eigenen Wirkungsbereich zu vollziehen ist, die Zuständigkeit
der Behörden (vgl. insbesondere Art. 119 a B-YG.) und nicht umge-
kehrt. Den Art. 119 a B-YG. widersprechenden alten Zuständigkeits-
und Instanzenzugvorschriften ist durch die neuen dem Art. 119 a
B·VG. entsprechenden Vorschriften des Gemeinderechtes mit 31. De-
zember 1965 derogiert worden (§ 5 Abs. 1 und 2 B-YG.-Nov. 1962).

5. Aus den Ausführungen unter Z. 2 und 3, die besagen, daß der
Gesetzgeber (Art. 115 Abs. 2 zweiter Satz B-YG.) selbst bestimmen
muß, ob und inwieweit eine konkrete gesetzliche Regelung im eigenen
Wirkungsbereich zu vollziehen ist, 1'>0 daß es ihm verboten ist, die An-
wendung der dem Art. 118 Abs. 2 erster Satz B·VG. entspreühenden
Generalklausel des Gemeinderechtsgesetzes (Art. 115 Abs. 2 erster
Satz B-YG.) und der dem Art. 118 Abs. 3 B-VG. entsprechenden "ins-
beRondere" - Tatbestände in diesem Gf'SetL der Yollziehung im ein-
zelnen Fall zu überlassen, ergibt sich, daß "Gemeinde" im Sinne des
Art. 118 Abs.2 und 3 B-VG. und damit auch im Sinne der entspre-
chenden Gemeinderechtsregelungen nicht die konkrete, im Einzelfall
zUl'>tändigeGebietskörperschaft sein kann, daß im Art. 118 Abs. 2
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und 3 B-VG. vielmehr von der abstrakten "Gemeinde", also von der
"Gemeinde" schlechthin die Rede ist. Mit dem Wort "Gemeinde"
wird demnach im Art. 118 Abs. 2 und 3 B-VG. die Art der Gebiets-
körperschaft bezeichnet.

Dieses Ergebnis wird durch folgende Erwägungen gefestigt:

Art. 116 Abs. 4 B-VG. ordnet an, daß durch die zuständige Gesetz-
gebung für ein;,elne Zwecke die Bildung von Gemeindeverbänden vor-
gesehen werden kann. Soweit solche Gemeindeverbände AngElegen-
heiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde besorgen sollen,
ist den verbandsangehörigen Gemeinden ein maßgebender Einfluß
auf die Befsorgung der Aufgaben des Verbandes einzuräumen. Bei der
Bildung von Gemeindev€l'bänden im Wege der Vollziehung sind die
beteiligten Gemeinden vorher zu hören. Aus der Möglichkeit der Bil-
dung von Gemeindeverbänden auch für Angelegenheiten des eigenen
Wirkungsbereiches ist zu schließen, daß keine konkrete Beurteilung
stattzufinden hat, weil sonst dab Erfordernis des ZusammenE>chlusses
nicht oder zumindefst nicht in solchem Maße gegeben wäre; es würde
sich ja die Zuständigkeit nach den besonderen Gegebenheiten der Ge-
meinde richten.

Noch viel deutlicher spricht im gleichen Sinne der Art. 118 Abs. 7
B-VG. Danach kann auf Antrag einer Gemeinde die Besorgung ein-
zelner Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches nach Maßgabe
des Art. 119 a Abs. 3 B-VG. durch Verordnung der Landesregierung
bzw. durch Verordnung des Landeshauptmannes auf eine staatliche
Behörde übertragen werden. Soweit durch eine solche Verordnung
eine Zuständigkeit auf eine Bundesbehörde übertragen werden soll,
bedarf sie der Zustimmung der Bundesregierung. Soweit durch eine
solche Verordnung des Landeshauptmannes eine Zuständigkeit auf
eine Landesbehörde übertragen werden soll, bedarf sie der Zustim-
mung der Landesregierung. Man kann also aus dem Umstand, daß
die Voraussetzungen für eine Delegation geschaffen wurden, unbe-
denklich schließen,. daß der Verfassungsgesetzgeber damit rechnet,
es könnten die der Gemeinde als solcher gmsteIlten Aufgaben für eine
kleine Gemeinde zu groß sein. Daraus folgt aber wieder, daß der
Verfassungsgesetzgeber wirklich ein abstraktes Bild der Gemeinde vor
Augen hatte.

Ist aber in den genannten Stellen des B-VG. von der abstrakten
"Gemeinde" die Rede, so muß angenommen werden, daß der Begriff
in Art. 118 Abs. 2 und 3 B-VG. und damit auch in den entfsprechenden
Stellen der Gemeinderechtsgesetzeder Länder (Art. 115 Abs. 2 erster
Satz B-VG.) denselben Inhalt hat.
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6. In bezug auf die oben gestellte Frage, ob es sich hier im Be-
schwerdefall um eine Angelegenheit handelt, die im eigenen Wirkungs-
bereich zu vollziehen ist, ergibt sich daraus:

a) Die Regelungen der §§49 und 50 LStVG. 1964 sind als Altbestand-
gesetze im Sinne der vorstehenden Ausführungen unter Z. 4 lit. b zu
qualifizieren.

b) Es ist daher an Hand der Vorschriften in § 37 Abs. 1-3 GOGr.
zu prüfen, ob die in den §§ 49 und 50 LSt VG. 1964 geregelte Enteignung
für Zwecke einer Gemeindestraße im eigenen Wirkungsbereich der Ge-
meinde vorzunehmen ist.

Der Verfassungsgerichtshof ist der Meinung, daß dies nicht der
Fall ist. Er geht dabei von dem Umstand aus, daß im § 37 Abs. 2
Z. 4 GOGr. (Art. 118 Abs. 3 Z. 4 B-VG.) nur von der "Verwaltung der
Verkehrsflächen der Gemeinde" die Rede ist. Damit hat der Gesetz-
geber zum Ausdruck gebracht, daß alle jene Angelegenheiten der
Verkehrsflächen der Gemeinde, die nicht unter "Verwaltung" dieser
Flächen - und auch nicht unter "örtliche Straßenpolizei" - fallen,
vom eigenen Wirkungsbereich ausgeschlossen sind; der Gesetzgeber
hat damit also festgestellt, daß diese ausgeschlossenen Angelegenheiten
nicht unter die Generalklausel des § 37 Abs. 1 GOGr. (Art. 118 Abs. 2
erster Satz B-VG.) fallen. Die Angelegenheit "Enteignung für Zwecke
einer Gemeindestraße" gehört weder zur "Verwaltung" der Gemeinde-
straße, noch fällt sie unter den Begriff "örtliche Straßenpolizei" . Solche
Enteignungsregelungen o,ind daher nicht im eigenen Wirkungsbereich
zu vollziehen.

H. Der oben genannten Regelung des § 50 LStVG. 1964, gemäß
der über Notwendigkeit, Gegenstand und Umfang der Enteignung
für Zwecke der Gemeindestraßen, auf die § 49 Abs. 1 leg. cit. zutrifft,
in erster Instanz die Bezirksverwaltungsbehörde und in zweiter In-
stanz die Landesregierung zu entscheiden hat, ist demnach durch
§ 84 GOGr. in der Fassung der GONovGr. nicht derogiert worden.

Daraus ergibt biph, daß die belangte Behörde zuständigerwei'3e
entschieden hat.

In ihrem Recht auf ein Verfahren vor dem gesetzlichen Richter
sind die Beschwerdeführer demnach nicht verletzt worden.

C. Die Beschwerdeführer machen geltend, durch den bekämpften
Bescheid im verfassungsgesetzlich gewährleisteten Eigentumsrecht
verletzt worden zu sein.

Dieses verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht wird durch einen
bescheidmäßigen Eigentumseingriff gemäß der ständigen Rechtspre-
chung des Verfassungsgerichtshofes nur verletzt, wenn der Bescheid
auf einer verfassungswidrigen Recht:>grundlage beruht oder wenn der
Bescheid gesetzlos ergangen ist, wobei auch eine denkunmögliche
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Gesetzesanwendung als Gesetzlosigkeit anzusehen ist (vgl. z. B.
B 193/65 vom 17. Dezember 1965, B 205/65 vom 7. März 1966, B 296/65
vom 8. Juni 1966).

Daß die §§ 49 und 50 LStVG. 1964 verfassungswidrig sind, haben
die Beschwerdeführer nicht behauptet. Im Verfahren sind verfassung!:>-
rechtliche Bedenken gegen die Rechtsgrundlagen des bekämpften
Bescheides nicht entstanden.

Die Beschwerdeführer sind der Meinung, die Behörde habe das
Gesetz nur zum Schein herangezogen. Es seien private Interessen,
nämlich die eines Grundnachbarn gewesen, denen mit der Enteignung
gedient worden sei. Die Enteignung liege nicht im öffentlichen Interesse.

Aus dem in den Verwaltungsakten befindlichen Regulierungsplan
ergibGsich jedoch, daß die Fläche, die enteignet wurde, in die Straßen-
fläche hineinragte.

Es kann also keine Rede davon sein, daß die belangte Bebörde das
Gesetz denkunmöglich angewendet hat.

Im Eigentumsrecht sind also die Beschwerdeführer nicht verletzt
worden.

D. Die Verletzung eines anderen verfassungsgesetzlich gewähr-
leisteten Rechtes ist nicht geltend gemacht worden und auch nicht
hervorgekommen.

Die Beschwerde war daher abzuweisen.

5410
Bauordnung für das Burgenland, LGBl. Nr. 7/1949; die Regelung
des Instanzenzuges (§ § 93, 96) gilt für die örtliche Baupolizei seit dem
Ablauf des 31. Dezember 1965 nicht mehr; die örtliche Baupolizei ge-
hört zum eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden, auch wenn die
Bauordnung diesbezüglich noch nicht dem Art. 118 Abs. 2und3 B-VG.
angepaßt ist, also ihr Inhalt noch nicht im Sinne des Art. 118 Abs. 2
zweiter Satz B-VG. bezeichnet ist; die Bewilligung zur Aufstockung
eines Geschosses für Wohnzwecke auf ein ortsübliches Haus geht
über den Rahmen der örtlichen Baupolizei nicht hinaus. Burgen-
ländische Gemeindeordnung, LGBl. Nr. 37/1965; zum Inhalt des
in § 27 und § 76 enthaltenen Vorbehaltes sowie zum Inhalt des
§ 89 Abs. 4. In Angelegenheiten der Landesverwaltung führt der
Instanzenzug stets zur Landesregierung, wenn nicht gesetzlich
ausdrücklich anderes bestimmt ist (Art. 103 Abs. 4 B-VG).
Keine Verletzung des Rechtes auf das Verfahren vor dem gesetz-

lichen Richter
Erk. v. 1. Dezember 1966, B 147/66

Die Beschwerde wird abgewiesen und dem Verwaltungsgerichtshof ab-
getreten.


